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2016 – Wiederbesetzungssperre   -   

Erforderlichkeit der Wiederbesetzung der Stelle bzw. eines Stellenanteils

1. Übersicht

Organisationseinheit 
(Amt/Amtsstelle/Betrieb/Referat)	Gesundheitsamt
Abteilung/Sachgebiet	Amtsärztlicher Dienst und sozialmedizinischer
	Dienst für Erwachsene

Stellen-Nummer	2 0 053

Stellen-Soll (dezimal)	1,0	 Vollzeitäquivalent

Stellen-Bewertung	EG 5 TVöD/VKA	 Stellen-Budget  45.530,-- €

Funktionsbezeichnung	Schreibdienst	 Berufsgruppe Stadtangestellte
(z. B. Sachbearbeiter/in)		 (z. B. Vermessungsingenieur/in, Stadtangestellte/r)

Stelle frei ab	Rentenantrag wird gestellt

Besonderheiten (z. B. zeitl. Befristung der Stelle, Drittmittelfinanzierung)



2. KURZ-Beschreibung der zu verrichtenden Tätigkeiten
     (ggf. gesondertes Blatt beifügen)

· Vorzimmertätigkeit für die Ärzte des amtsärztlichen Dienstes
· Verwaltungstätigkeiten zu den verschiedenen Untersuchungsanlässen
· Komplexe Schreibarbeiten


3. Begründung der Notwendigkeit der (teilweisen) Wiederbesetzung
    (ggf. gesondertes Blatt beifügen)


Siehe Rückseite!




4. Stellungnahmen Amt 11 und MK 3 (ggf. jeweils gesondertes Blatt - Anlage)

Amt 11 erhebt keine Bedenken (Stellungnahme vom 21.03.2016 ist beigefügt).

MK 3 erhebt aus organisatorischer Sicht keine Bedenken (Stellungnahme vom 16.03.2016 ist beigefügt).
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Anlage zu Ziffer 3

Begründung zur Notwendigkeit der Wiederbesetzung der Stelle Nr. 2 0 053

Zu den Aufgaben dieser Stelle gehören u. a. auch die Genehmigungen von Bestattungen. Hierzu zählen auch die Genehmigungen zur Überführung Verstorbener ins Ausland. Eine Beeinträchtigung der Arbeitsabläufe hat Auswirkungen auf die Arbeit des Krematoriums, des Gartenbauamtes, des Standesamtes, der Bestatter und bedeutet nicht zuletzt auch für die Angehörigen der Verstorbenen eine nicht zu vertretende Belastung. In diesen Angelegenheiten ist jederzeit rasches Handeln zwingend erforderlich. 

Die Stelleninhaberin hat einen Antrag auf einen Auflösungsvertrag zum 30.06.2016 gestellt und plant zum 01.07.2016 Rente zu beantragen.

Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Die Aufgaben können nicht auf andere Beschäftigte übertragen werden. Darüber hinaus ist bereits die Stelle 20057, die sich in der Vertretungs-regelung mit dieser Stelle befindet, durch Krankheit/Rentenantrag seit dem 30.11.2015 unbesetzt.
Auch eine Kompensation der Stelle durch die Mitarbeiterin im Vorzimmer der Amtsleitung, Stelle Nr. 2 0 064, ist nur in begrenztem Umfang gegeben. Sowohl der Aufgabenzuschnitt (zusätzliche Aufgaben im Bereich des Sozialmedizinischen Dienstes für Erwachsene – 53/24) als auch die Beschäftigung als Teilzeitkraft (0,75 VK) unterscheiden sich dadurch.

Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes und zur Erledigung der Pflichtaufgaben nach dem Gesetz über das Leichenwesen und das Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Lande Bremen ist eine Wiederbesetzung der Stelle unverzichtbar.


2

